
Sitzung des Jugendhilfeausschusses
vom 04.11.2024

1. Verpflichtung der weiteren stimmberechtigten und der beratenden Mitglieder des
Jugendhilfeausschusses

Landrat Pauli verpflichtet alle Mitglieder des Jugendhilfeausschusses durch vorlesen der
Verpflichtungsformel.

2. Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden

Als stellvertretende Vorsitzende für den Jugendhilfeausschuss werden gewählt:

Erster stellvertretender Vorsitzender:
Kreisrat Dr. Lorenz Welte (CDU)

Zweiter stellvertretender Vorsitzender:
Kreisrat Christof Seisser (FWV)

einstimmig beschlossen

3. Vorberatung des Haushaltsentwurfes 2025 inkl. Zuschussanträge

1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

2. Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Kreistag, unter Berücksichtigung des Antrags
der CDU-Fraktion sowie unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Tagesordnungspunktes
5, den Haushalt für das Haushaltsjahr 2025 zu genehmigen.

geändert beschlossen

4. Lichtstube - Anpassung der Angebotsstruktur

1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.
2. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Anpassung der Angebotsstruktur der

Lichtstube in Hechingen zu.

einstimmig beschlossen

5. Anpassung und Verlängerung der Richtlinien zum Personalkostenzuschuss der
Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit

1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

2. Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Verlängerung der Richtlinien zum
Personalkostenzuschuss der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit zu.



3. Die Veränderung der Förderhöhe wird abgelehnt.

Ziff. 2 und 3 mehrheitlich beschlossen.

6. Kurzbericht des Kreisjugendreferats 2024 und Ausblick 2025

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

7. Jugendarbeitslosigkeit im Zollernalbkreis - Jugendberufshilfe: Bericht des
Jobcenters Zollernalbkreis

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

8. Anfragen und Bekanntgaben

Erhöhung Kostensätze Vollzeitpflege
Amtsleiterin Isabell Barth teilt mit, dass die Kostensätze für die Vollzeitpflege ab Januar
2025 entsprechend der Empfehlungen des KVJS erhöht werden.


